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Informationsvorlage 

Betrifft: 

Immigrather Straße - Sortierung des Seitenraumes im Bereich Manforter Straße bis 
Straßenpoller, Sicherung der Zuwege der Feuerwehranfahrtszonen 

Amt / Institut: 

Bezirksverwaltungsstelle 9 

Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Beratungsqualität 

Bezirksvertretung 9 05.12.2025 Kenntnisnahme 

 

Sachdarstellung: 
Zwecks Verbesserung der Anfahrt von Feuerwehr sowie Versorgungsfahrzeugen in 

der „Immigrather Straße“ zwischen der „Manforter Straße“ bis zu den Straßenpollern 
vor Hausnummer 6, wird eine Anpassung der Beschilderung gemäß Plan S 2007/101 
vorgenommen. Zur Sicherstellung der hindernisfreien Feuerwehranfahrtswege der 

hofseitigen Gebäudekanten der Häuser „Manforter Straße“ 4+6 und „Witzheldener 
Straße“ 2-18 werden insgesamt vier kurze Bereiche mit VZ 283 „absolutes 
Halteverbot“ inklusive Zusatzschild 2054 „Feuerwehranfahrtszone“ ausgewiesen. 

Dies betrifft die zwei direkten Feuerwehrzufahrten inklusive Schleppkurven der 
Wohnbebauung sowie die Einfahrt in die Straße und den Bereich vor den Pollern in 
Richtung „Odenthaler Weg“. 

 
Zum Schutz der städtischen Grünflächen im Straßenbegleitraum werden Parkstände 
am Fahrbahnrand hervorhebend markiert, um auf ein Parken parallel zur Fahrbahn 

am Fahrbahnrand und nicht über diesen hinaus hinwirken. 
 
Die Umsetzung soll schnellstmöglich erfolgen. Die Kosten für die Markierungsarbeiten 

betragen ca. 1.500 EUR. 
 
Die bereits erstellte weiterführende Planung dieses Abschnittes wird in Kürze 

fortgeführt. Diese sieht vor, die bisher wassergebundene Verkehrsfläche zu 
befestigen sowie mit Begrünung und Sitzbänken eine erhöhte Aufenthaltsqualität zu 
erzeugen. Die Straße wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgeschildert und durch 

eine Aufpflasterung auf Seiten der „Manforter Straße“ wird diese geänderte 
Verkehrslage optisch hervorgehoben. Weiterhin wird der Zufahrtsbereich verbreitert, 
um mehr Verkehrsfläche zu schaffen.  
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